
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Clara Bünger,
Andrej Hunko und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/4857 –

Umgang mit Visaanträgen und Einreisen russischer und belarussischer 
Staatsangehöriger

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben meh-
rere Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) die Visavergabe sowie Ein-
reisepraxis gegenüber russischen und teilweise auch belarussischen Staatsan-
gehörigen verschärft. Insbesondere die Visavergabe zu touristischen Zwecken 
wird von den unmittelbaren Nachbarstaaten Russlands verweigert, ebenso die 
Einreise russischer Touristen, die ein von anderen EU-Mitgliedern ausgestell-
tes Schengen-Visum besitzen (vgl. hierzu etwa die gemeinsame Stellungnah-
me der Regierungen Estlands, Lettlands, Litauens und Polens: https://lrv.lt/upl
oads/main/documents/files/3B%2BPL-Joint-Statement-Entry-Ban-07092022-
FINAL.pdf).

Begründet werden die Maßnahmen von den Mitgliedstaaten meist mit Sorge 
vor einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Allerdings 
wird auch eine außenpolitische Motivation artikuliert, so heißt es in der ge-
nannten Erklärung, es sei nicht akzeptabel, wenn die Bürger des Aggressor-
staates frei in die EU reisen könnten, während Ukrainer unter Krieg und Be-
satzung litten. Zudem verweist Finnland explizit auf die Sorge vor einer Ge-
fährdung der internationalen Beziehungen (https://um.fi/documents/35732/0/P
eriaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_ven%C3%A4l%C3%A4isten_maaha
ntulo_UKK_EN.pdf/979d63ff-1490-1c57-f858-cf754477b22d?t=166444958
6698).

Die Bundesregierung hat demgegenüber zur Frage der Visaerteilung bzw. der 
Einreise russischer Touristen klargestellt, dass sie einem generellen Einreise-
verbot ablehnend gegenübersteht (https://www.t-online.de/nachrichten/auslan
d/eu/id_100040126/visa-fuer-russen-in-eu-scholz-kann-diskussion-nicht-vom-
tisch-wischen-.html). Sie hat zugleich aber ausgeführt, dass die Bearbeitung 
touristischer Visa keine Priorität habe und sie die Sorge einiger osteuropäi-
scher Staaten „vor massenhafter Einreise von russischen Staatsangehörigen“ 
als „sehr ernst zu nehmen“ (https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/re
gierungspressekonferenz/2559640) bewerte. Die Fragestellerinnen und Frage-
steller weisen darauf hin, dass der Begriff „touristisches Visum“ insofern irre-
führend ist, als er sich nicht nur auf Personen bezieht, die etwa „rein zum Ver-
gnügen“ in die EU reisen wollen, sondern ebenfalls auf Personen, die Ver-
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wandte besuchen möchten. Auch Akteure zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen, die sich mit Partnerorganisationen in der EU austauschen wollen, sind 
häufig auf die Inanspruchnahme „touristischer“ Kurzzeitvisa angewiesen. In-
sofern fürchten die Fragestellerinnen und Fragesteller, dass eine Verschärfung 
der Visa- oder Einreiseregeln zur Einschränkung auch zivilgesellschaftlicher 
Kontakte zu führen droht. Nach ihrer Feststellung war es beispielsweise An-
fang Dezember 2022 nicht möglich, bei der Visastelle der deutschen Botschaft 
in Minsk einen Termin zur Beantragung eines Kurzzeitvisums zu buchen, we-
der für Besuchs- noch für touristische Reisen, sodass hier möglicherweise eine 
Aufstockung des Personals angezeigt wäre.

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages haben in einer 
Ausarbeitung („Verweigerung von Kurzzeitvisa (für touristische Zwecke) für 
russische Staatsangehörige im Lichte des EU-Rechts“, PE 6 3000 - 052/22) 
darauf hingewiesen, dass pauschale Visa- sowie Einreiseverweigerungen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gegen Unionsrecht verstoßen. Selbst wenn man bei 
Touristen „regelhaft von einer hohen Gefährdung der Gemeinwohlgüter des 
Ordre-Public-Vorhalts“ ausgehe, dürfte es „unionsrechtlich aber geboten sein, 
dem Antragsteller im Rahmen der Einzelfallprüfung die Möglichkeit einzu-
räumen, weitere (nur) seine Person betreffende Umstände vorzutragen.“ Zu-
dem seien die Mitgliedstaaten verpflichtet, Visumanträge weiterhin entgegen-
zunehmen und zu bearbeiten: „Eine kategorische Verweigerung der Entgegen-
nahme von Visumanträgen (zu touristischen oder sonstigen Zwecken) dürfte 
daher nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sein.“

Nach Auffassung der Fragestellerinnen und Fragesteller gibt es deutliche Hin-
weise darauf, dass zumindest einige der Mitgliedstaaten in diesem Zusammen-
hang gegen Unionsrecht verstoßen, weil sie pauschal die Entgegennahme der 
Visaanträge von russischen und belarussischen Staatsbürgern verweigern. So 
hat die Estnische Botschaft bereits im März 2022 beschlossen, „keine Visa-
anträge von russischen oder belarussischen Bürgern entgegenzunehmen“ 
(https://moscow.mfa.ee/estonian-embassy-in-moscow-stops-accepting-visa-ap
plications-from-citizens-of-russia-and-belarus/). Auch Litauen hat die Entge-
gennahme von Visaanträgen von Bürgern der Russischen Föderation und von 
Belarus pauschal ausgesetzt (https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&
p_k=2&p_t=282203). Diese Maßnahmen beschränken sich nicht auf Visa für 
touristische Zwecke.

In der Erklärung Litauens, Lettlands, Estlands und Polens wird zwar ausge-
führt, dass familiäre, medizinische, humanitäre oder sonstige individuelle 
Gründe geprüft würden und ausnahmsweise zu einer Einreise berechtigen 
könnten, von einer Visaerteilung für humanitäre Zwecke ist jedoch nicht die 
Rede (https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/3B%2BPL-Joint-Statement-
Entry-Ban-07092022-FINAL.pdf). Hinsichtlich der möglichen Rechtswidrig-
keit der Maßnahmen vermerkt der Blog https://eumigrationlawblog.eu/, dass 
zumindest die polnische Regelung „bestimmte Kategorien unabhängig von 
persönlichen Umständen im Allgemeinen auszuschließen“ scheine, Ähnliches 
gelte auch für die lettische Regelung (https://eumigrationlawblog.eu/border-
closure-and-visa-ban-for-russians-geopolitics-meets-eu-migration-law/).

Die Fragestellerinnen und Fragesteller halten es für hochgradig bedeutsam, 
die bürgerschaftlichen Kontakte und zivilgesellschaftlichen Beziehungen zwi-
schen Russland, Belarus und Deutschland sowie anderen EU-Staaten nicht 
durch restriktive visapolitische Maßnahmen seitens Deutschlands und der EU 
einzuschränken. Sie bitten, bei der Beantwortung möglichst zwischen Visa-
anträgen bzw. Einreisen russischer und belarussischer Staatsangehöriger zu 
unterscheiden.
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 1. Wie viele Anträge auf Erteilung eines (touristischen) Kurzzeit-Schengen-
Visums sind seit 2018 von russischen sowie belarussischen Staatsange-
hörigen (bitte getrennt beantworten) in den deutschen Auslandsvertretun-
gen bzw. bei beauftragten Dienstleistern gestellt worden, und wie viele 
von diesen wurden jeweils bewilligt (bitte die Jahreswerte, für das Jahr 
2022 die monatlichen Werte angeben)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die beigefügte Anlage 1* verwiesen, die 
mit dem Geheimhaltungsgrad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft 
übermittelt wird.
Veröffentlicht die Bundesregierung im Rahmen einer parlamentarischen Anfra-
ge Ablehnungszahlen zu den Auslandsvertretungen in einem bestimmten Land, 
bekommt diese Aussage gegenüber dem betroffenen Land ein erheblich stärke-
res Gewicht, als bei einer abstrakten nicht einzelnen Ländern zuordenbaren An-
gabe. Aus dem Kontext gerissene Ablehnungszahlen könnten als Ungleichbe-
handlung eines Staates und seiner Staatsangehörigen im Vergleich zu anderen 
Staaten wahrgenommen werden. Daher enthalten auch die auf der Website des 
Auswärtigen Amts veröffentlichten Statistiken lediglich Zahlen zu bewilligten 
Visaanträgen, nicht zu Ablehnungen. Würde die Bundesregierung diese länder-
spezifischen Ablehnungszahlen im vorliegenden Fall im Rahmen des Fragewe-
sens veröffentlichen, könnte dies die Beziehungen zu dem betroffenen Staat be-
einträchtigen.
Gleichzeitig erkennt die Bundesregierung das Interesse des Deutschen Bundes-
tages, zu diesem Themenkomplex angemessen informiert zu werden. Die Ab-
wägung des Interesses der Bundesregierung, die bilateralen Beziehungen nicht 
durch die Veröffentlichung der Information zu belasten mit dem Informations-
interesse des Bundestags ergibt weiterhin, dass eine eingestufte Herausgabe der 
Ablehnungszahlen eine angemessene Lösung ist.

 2. Sind deutsche Auslandsvertretungen – abgesehen von der Aufhebung des 
Visavereinfachungsabkommens mit Russland – angewiesen worden, 
Maßnahmen zu ergreifen mit dem Ziel, die Vergabe von Kurzzeitvisa an 
russische oder belarussische Staatsangehörige, insbesondere Touristen, 
auszuschließen oder zu reduzieren, und falls ja, um welche Maßnahmen 
handelt es sich, und aus welchen Gründen wurden diese vorgenommen?

Visumanträge für kurzfristige Aufenthalte von bis zu 90 Tagen in einem Zeit-
raum von 180 Tagen bearbeiten die Visastellen der deutschen Auslandsvertre-
tungen nach den Regelungen des Visakodex. Dies gilt auch für Staatsangehöri-
ge von Belarus und der Russischen Föderation. Nach der Aussetzung des Visa-
erleichterungsabkommens der EU mit der Russischen Föderation hat die EU-
Kommission zudem Leitlinien zur einheitlichen Bearbeitung von Schengen-
Visaanträgen russischer Staatsangehöriger durch die Visastellen aller Schen-
gen-Staaten herausgegeben (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-13054-2022-INIT/de/pdf). Deutschland setzt diese Leitlinien um.
Die Fassung der Leitlinien war angesichts des russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine zwingend erforderlich. Mit ihnen wird der aufgrund des Angriffs-
kriegs veränderten Sicherheitslage, einschließlich Gefährdung der inneren Si-
cherheit sowie Risiken durch Desinformation und Propaganda, auch bei der Be-
arbeitung von Visaanträgen, unter anderem durch veränderte Prüffristen, Rech-
nung getragen. Gleichzeitig wird insbesondere der zivilgesellschaftliche Aus-
tausch, soweit rechtlich möglich, unter anderem durch entsprechende Priori-
sierung von Reisezwecken und Spielräumen bei Gebührenermäßigungen und 

* Das Auswärtige Amt hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Antwort ist im Parla-
mentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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‑befreiungen begünstigt. Bei anderen Reisezwecken, insbesondere Tourismus, 
werden hingegen strenge Anforderungen gestellt, auch aufgrund zusätzlicher 
Prüferfordernisse, wie dem im Zuge der Sanktionen erschwerten Nachweis hin-
reichender Mittel zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

 3. Warum müssen Termine zur Beantragung touristischer Schengen-Visa 
bei der Visastelle Minsk seit 1. September 2022 „in einer separaten Kate-
gorie“ gebucht werden (https://minsk.diplo.de/by-de)?

Mit Aufhebung der coronabedingten Einreisebeschränkungen für Einreisen aus 
Drittstaaten nach Deutschland am 11. Juni 2022 ist weltweit an nahezu allen 
Visastellen der deutschen Auslandsvertretungen eine rasante Nachfragesteige-
rung im Bereich der kurzfristigen Reisen in die Schengen-Staaten feststellbar. 
An der Botschaft Minsk stieg diese Nachfrage zusätzlich durch die einge-
schränkte Visavergabe anderer Schengen-Staaten an. Um Antragstellungen bes-
ser und effizienter bearbeiten zu können, hat die Botschaft daher zum 1. Sep-
tember 2022 eine eigenständige Buchungskategorie für „touristische Aufenthal-
te“ eingerichtet. Die Buchungskategorie wurde inzwischen wieder geschlossen. 
Stattdessen erfolgen seit Mitte Dezember 2022 Terminregistrierungen für den 
kurzfristigen Aufenthalt in allen Kategorien ausschließlich über eine sogenann-
te Termin-Warteliste.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

 4. Wie viele Termine für die Beantragung touristischer Schengen-Visa 
konnten seit 2018 an den deutschen Visastellen in Belarus gebucht wer-
den (bitte Jahreswerte, für 2022 die monatlichen Werte angeben)?

Die Anzahl der gebuchten Termine für ein touristisches Visum ergibt sich im 
Wesentlichen aus der Anzahl der zu diesem Zweck bearbeiteten Visumanträge. 
Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

 5. Haben sich die Wartezeiten zur Terminerteilung hinsichtlich der Bearbei-
tung touristischer Schengen-Visa an der deutschen Visastelle in Minsk 
seit 2018 verlängert, und wenn ja, um wie viel?

a) Welche Gründe sind hierfür nach Kenntnis der Bundesregierung aus-
schlaggebend?

b) Welche Anstrengungen unternimmt die Bundesregierung, um die 
Wartezeiten zu verkürzen?

Die Fragen 5 bis 5b werden zusammen beantwortet.
Die aktuelle Wartezeit auf einen Termin zur Beantragung eines Schengen-Vi-
sums an der Botschaft Minsk beträgt etwa vier Monate. Bei Angaben zu Warte-
zeiten handelt es sich allerdings um rechnerische Momentaufnahmen, die über 
das Jahr hinweg, in Abhängigkeit von Nachfrage und verfügbaren Bearbei-
tungskapazitäten, stark schwanken können. Ergänzend wird auf die Antwort zu 
Frage 3 verwiesen.
Die Botschaft stellt stets die größtmögliche Zahl an vorhandenen Antragstermi-
nen zur Verfügung.
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 6. Warum ist es derzeit – und nach Beobachtung der Fragestellerinnen und 
Fragesteller bereits seit mehreren Wochen – nicht möglich, freie Termine 
zur Beantragung von Kurzzeitvisa an der Visastelle der Botschaft in 
Minsk zu buchen, und inwiefern werden Maßnahmen vorbereitet, um 
mehr Terminmöglichkeiten anbieten zu können?

Neben dem rasanten Nachfrageanstieg bei kurzfristigen Visa seit der Aufhe-
bung der coronabedingten Einreisebeschränkungen für Einreisen aus Drittstaa-
ten nach Deutschland am 11. Juni 2022 ist der Hauptgrund der fehlenden Ter-
minbuchungsmöglichkeiten eine künstliche Terminverknappung durch Vermitt-
lungsagenturen mittels Computerprogrammen (sogenannte Bots), die anderen 
Antragstellerinnen und Antragstellern die Möglichkeit nimmt, die arbeitstäg-
lich freigeschalteten Termine zu buchen.
Die Botschaft hat daher zu Mitte Dezember 2022 die Terminvergabe für kurz-
fristige Visa auf eine sogenannte Termin-Warteliste umgestellt, bei der sich An-
tragstellerinnen und Antragsteller zunächst registrieren und den Termin zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erhalten. Schnellere Terminzugriffe allein aufgrund 
technischer Hilfsmittel sind somit nicht mehr möglich. Die Quote der Personen, 
die nicht zu gebuchten Terminen erscheinen, wird mit einer Termin-Warteliste 
erfahrungsgemäß deutlich reduziert.

 7. Wie haben sich die personellen Kapazitäten der Visastelle Minsk zur Be-
arbeitung von Visaanträgen im Allgemeinen sowie von touristischen 
Visaanträgen seit 2018 entwickelt, und worin liegen die Gründe für eine 
etwaige Reduzierung der Kapazitäten?

Die personellen Kapazitäten der Visastelle der Botschaft Minsk sind seit 2018 
auf gleichbleibendem Niveau.

 8. Ist von Seiten der deutschen Botschaft in Minsk bzw. der Visastelle Be-
darf an personeller, logistischer oder infrastruktureller Aufstockung der 
Bearbeitungskapazitäten für Visaanträge angemeldet worden, und wenn 
ja, in welchem Umfang, und welche Schlussfolgerungen zieht die Bun-
desregierung daraus?

Im Rahmen der jüngsten internen Ressourcenplanung des Auswärtigen Amts 
hat die Botschaft für die Bearbeitung von Visumanträgen eine Anpassung bean-
tragt. Die Bedarfsanmeldungen werden derzeit geprüft, das entsprechende Ver-
fahren ist noch nicht abgeschlossen.

 9. Wie viele Termine für die Beantragung touristischer Visa konnten seit 
2018 an den Visastellen in Russland (einschließlich ggf. beauftragter 
Dienstleister) gebucht werden?

Es wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.
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10. Haben sich die Wartezeiten zur Terminerteilung hinsichtlich der Bearbei-
tung touristischer Schengen-Visa an den deutschen Visastellen in Russ-
land (einschließlich ggf. beauftragter Dienstleister) seit 2018 verlängert, 
und wenn ja, um wie viel?

a) Welche Gründe sind hierfür nach Kenntnis der Bundesregierung aus-
schlaggebend?

b) Welche Anstrengungen unternimmt die Bundesregierung, um die 
Wartezeiten zu verkürzen?

Die Fragen 10 bis 10b werden zusammen beantwortet.
Termine zur Beantragung eines Schengen-Visums werden durch Direktbuchung 
für alle deutschen Auslandsvertretungen in der Russischen Föderation über den 
externen Dienstleister Visametric vergeben. Eine Unterscheidung nach einzel-
nen Reisezwecken erfolgt bei der Terminbuchung nicht. Termine für die Bean-
tragung eines Schengen-Visums werden im Wege der Direktbuchung im Ter-
minvergabesystem durch die Antragstellerinnen und Antragsteller im Rahmen 
der verfügbaren Terminkontingente gebucht. Ein Rückschluss auf Wartezeiten 
ist bei einer Direktbuchung nicht möglich, da nicht bekannt ist, wie viele Perso-
nen zu ihrem Wunschzeitpunkt keinen Termin erhalten haben.

11. Wie haben sich die personellen Kapazitäten an den deutschen Visastellen 
in Russland (einschließlich ggf. beauftragter Dienstleister) zur Bearbei-
tung von Visaanträgen im Allgemeinen sowie von touristischen Visa-
anträgen seit 2018 entwickelt, und worin liegen die Gründe für eine et-
waige Reduzierung der Kapazitäten?

Die Kapazität der Visastellen in Russland ist unverändert (Gesamtzahl der 
Dienstposten 2018 bis 2022 mit Aufgaben in der Visabearbeitung: 119). Seit 
der Pandemie im Jahr 2020 war ein stark rückläufiges Antragsvolumen zu ver-
zeichnen, insbesondere im Bereich der sogenannten Schengen-Visa. Aus die-
sem Grund wurden nicht alle Dienstposten durchgängig besetzt.
Die Möglichkeit der Differenzierung zwischen Visaanträgen im Allgemeinen 
und touristischen Visaanträgen besteht bei der Dienstpostenauswertung nicht. 
Die Organisation der Visastellen und die jeweilige Einteilung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter hängt flexibel von den Gegebenheiten vor Ort, insbesonde-
re dem Antragsaufkommen ab. Die Mitarbeiterzahl für einzelne [Visa-]Katego-
rien variiert deshalb ständig und wird statistisch nicht getrennt erfasst.
Der externe Dienstleister ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das seine 
Entscheidungen zu Personalkapazitäten im Rahmen seiner vertraglichen Ver-
pflichtungen eigenständig trifft. Eine Unterscheidung nach Reisezwecken er-
folgt dabei, wie auch im Rahmen der Terminbuchung, nicht. Infolge der Coro-
na-Pandemie musste der externe Dienstleister Antragsannahmezentren schlie-
ßen und in diesem Rahmen entsprechende Personalmaßnahmen auf Grundlage 
seiner Arbeitsverträge treffen; dies gilt auch für die sukzessive Wiedereröff-
nung einiger Antragsannahmezentren.

12. Ist von Seiten der deutschen Botschaft in Moskau bzw. der Visastellen 
oder externer Dienstleister Bedarf an personeller, logistischer oder infra-
struktureller Aufstockung der Bearbeitungskapazitäten für Visaanträge 
angemeldet worden, und wenn ja, in welchem Umfang, und welche 
Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung daraus?

Im Lichte der aktuellen Entwicklungen und vor dem Hintergrund deutlich sin-
kender Fallzahlen bei der Beantragung von Visa für den kurzfristigen Aufent-
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halt an den Visastellen in der Russischen Föderation werden geeignete organi-
satorische und personelle Maßnahmen vorbereitet, um Bearbeitungskapazitäten 
mit den aktuellen Bedarfen in Einklang zu bringen. Bei dem externen Dienst-
leister Visametric handelt es sich um ein privatwirtschaftliches Unternehmen, 
das seine Entscheidungen zu Personalkapazitäten im Rahmen seiner vertragli-
chen Verpflichtungen eigenständig trifft.

13. Welche Entwicklung gab es an den Visastellen in Belarus und Russland 
(einschließlich ggf. beauftragter Dienstleister) hinsichtlich der Bean-
tragung, Wartezeiten und Vergabe nichttouristischer Visa, etwa für Ge-
schäftsleute, von Langzeit- und Mehrfachvisa, welche Gründe sind nach 
Kenntnis der Bundesregierung für etwaige signifikante Veränderungen 
ausschlaggebend, und welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus?

Die Einreisebeschränkungen während der Corona-Pandemie für Einreisen aus 
Drittstaaten nach Deutschland wirkten sich deutlich auf die Antragszahlen für 
kurzfristige Aufenthaltszwecke im Sinne der Fragestellung aus. Die entspre-
chende Zeit kann daher nicht als Referenz herangezogen werden.
In Belarus liegen die Antragszahlen seit Mitte des Jahres 2022 auf gleichem 
Niveau wie im Jahr 2019. Dies liegt nach Einschätzung der Bundesregierung 
insbesondere an den Nachholeffekten der Reisetätigkeit nach Aufhebung der 
Einreisebeschränkungen zum 11. Juni 2022. Zu den getroffenen Maßnahmen in 
diesem Zusammenhang wird auf die Antworten zu den Fragen 6 bis 8 verwie-
sen.
In der Russischen Föderation bewegen sich die Antragszahlen nach Aufhebung 
der coronabedingten Einreisebeschränkungen nach einem vorübergehenden 
Anstieg über die Sommermonate auf vergleichsweise geringem Niveau.
Darüber hinaus wird auf die Antworten zu den Fragen 2 und 12 verwiesen.

14. Hat die Bundesregierung – ggf. auch nur annähernde – Kenntnis davon, 
wie viele Anträge auf Erteilung eines Visums seit 2018 von russischen 
oder belarussischen Staatsangehörigen in den Auslandsvertretungen an-
derer EU-Staaten beantragt und wie viele von diesen jeweils bewilligt 
worden sind (falls ja, bitte möglichst nach touristischen und anderen Visa 
unterscheiden)?

Informationen zur Gesamtzahl der durch belarussische und russische Staatsan-
gehörige beantragten und erteilten Schengen-Visa stellt die EU-Kommission 
zur Verfügung (https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-an
d-visa/visa-policy_en#paragraph_1903).

15. Hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl von Anträgen rus-
sischer sowie belarussischer Staatsangehöriger auf Erteilung eines Kurz-
zeitvisums in deutschen und/oder in den Auslandsvertretungen anderer 
EU-Staaten seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gegen-
über den Vorjahren signifikant erhöht, und wenn ja, inwiefern kann sie 
hierzu Zahlen angeben?

Ein Vergleich der weltweiten Zahl von Anträgen russischer und belarussischer 
Staatsangehöriger an deutschen Auslandsvertretungen ab März 2022 zu den 
entsprechenden Vorjahreszeiträumen ist aufgrund des Rückgangs der Antrags-
zahlen während der Geltung von Einreisebeschränkungen aufgrund der Corona-
Pandemie nicht aussagekräftig. Im Vergleich zum Jahr 2019 lassen sich keine 
Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung ableiten.
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Darüber hinaus wird auf die Anlage 2* verwiesen.
Bezüglich der Entwicklung von Visazahlen an Auslandsvertretungen anderer 
EU-Staaten wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen.

16. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse über die Entwicklung tatsäch-
licher Einreisen russischer sowie belarussischer Staatsangehöriger mit 
Kurzzeitvisa in die Europäische Union seit 2018, und wenn ja, welche 
(bitte möglichst die Zahl der Einreisen nach Jahren sowie für das Jahr 
2022 monatlich aufschlüsseln)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine statistischen Erkenntnisse vor. Die 
Anzahl der nach Deutschland einreisenden russischen oder belarussischen 
Staatsangehörigen, die über ein Kurzzeitvisum verfügen, wird nicht statistisch 
erfasst.

17. Hat die Bundesregierung Anlass, davon auszugehen, dass die Zahl tat-
sächlicher Einreisen russischer sowie belarussischer Staatsangehöriger, 
die Inhaber eines Kurzzeitvisums sind, nach Deutschland bzw. in die EU 
seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine signifikant zugenom-
men hat (falls ja, bitte ausführen und, soweit möglich, für Einreisen nach 
Deutschland sowie in andere Mitgliedstaaten differenzieren)?

Auf die Antwort zu Frage 16 wird verwiesen.

18. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob die von den europäischen 
Nachbarstaaten Russlands gemeldete Zunahme von Einreisen russischer 
sowie belarussischer Staatsangehöriger (https://lrv.lt/uploads/main/docu
ments/files/3B%2BPL-Joint-Statement-Entry-Ban-07092022-FINA
L.pdf) sich im Wesentlichen daraus ergibt, dass diese Personen ange-
sichts der Luftraumsperrungen verstärkt auf die Einreise auf dem Land-
weg angewiesen sind, und wenn ja, welche?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

19. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, in welchem Ausmaß Estland, 
Lettland, Litauen, Polen und Finnland von russischen sowie belarussi-
schen Einreisenden mit Kurzzeitvisum tatsächlich als Ziel ihrer Reise be-
trachtet werden, und inwiefern diese Länder als Transit betrachtet wer-
den, und wenn ja, welche?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

20. Welche grundsätzliche Position hat die Bundesregierung zu der Frage, 
wie mit Anträgen auf Erteilung (touristischer) Kurzzeitvisa russischer 
oder belarussischer Staatsangehöriger umgegangen werden sollte?

Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass im Rahmen der verfügbaren 
Kapazitäten unter Beachtung der Regelungen des Visakodex und der Leitlinien 
der Europäischen Kommission zur einheitlichen Bearbeitung von Schengen-
Visaanträgen russischer Staatsangehöriger Schengen-Visa an Staatsangehörige 
von Belarus und der Russischen Föderation weiter erteilt werden können.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/5348 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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21. Wie beurteilt die Bundesregierung die Entwicklung der Visavergabe so-
wie der Wartezeiten auf die Pflege verwandtschaftlicher, geschäftlicher 
sowie zivilgesellschaftlicher Beziehungen zwischen Bürgern Russlands, 
Belarus' und Deutschlands sowie der Europäischen Union?

Zivilgesellschaftlicher Austausch mit den Teilen der russischen und belarussi-
schen Bevölkerung, die unsere Werte und Demokratieverständnis teilen, bleibt 
wichtig. Gleiches gilt für die Unterhaltung verwandtschaftlicher Beziehungen. 
Es ist daher erklärtes Ziel der Bundesregierung, dass die aufgrund des völker-
rechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erforderlichen An-
passungen, insbesondere im Visaregime bezüglich der Russischen Föderation, 
die Pflege ebendieser Beziehungen, soweit rechtlich möglich, nicht unverhält-
nismäßig beeinträchtigen. Dies wird auch bei der Anwendung der Leitlinien
der Europäischen Kommission zur einheitlichen Bearbeitung von Schengen-
Visaanträgen russischer Staatsangehöriger berücksichtigt.

22. Bleibt die Bundesregierung bei ihrer Haltung, es solle auch künftig mög-
lich sein, dass junge Menschen aus Russland durch Europa reisen, um 
einen Eindruck vom Leben in Demokratien zu bekommen (https://www.
merkur.de/politik/eu-wird-visa-erleichterungen-fuer-russen-aussetzen-zr-
91758713.html), und falls ja, warum besteht sie dann darauf, dass russi-
sche Touristen nur noch Visa erhalten sollen, wenn diese auf dem Luft-
weg einreisen (https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/regierung
spressekonferenz/2559640), obwohl dieser angesichts der Luftraumsper-
ren umständliche und teure Umwege etwa über Georgien oder die Türkei 
erforderlich macht?

Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für Austausch mit der russischen Zi-
vilgesellschaft ein, die den russischen Angriffskrieg nicht unterstützt. So kön-
nen Spielräume, die zum Beispiel durch längere Bearbeitungsfristen bestimm-
ter, nicht-prioritärer Antragskategorien entstehen, genutzt werden, um Anträge 
aus der Zivilgesellschaft sowie von Schüler- oder Studentengruppen bevorzugt 
zu bearbeiten. Auch besteht die Möglichkeit, auf Gebühren zu verzichten, 
sofern Reisen im Interesse der Bundesregierung liegen. Dies ist beispielweise
bei Visa für Jugendaustausche der Fall. Auch nationale Visa für längerfristige
Aufenthalte, beispielsweise für Studienaufenthalte, werden weiterhin erteilt. 
Gleichzeitig müssen die im Visakodex niedergelegten Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Schengen-Visums beachtet werden.

23. Wie begründet die Bundesregierung ihre Position, touristischen Visa kei-
ne Priorität zu geben (https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/re
gierungspressekonferenz/2559640), vor dem Hintergrund, dass bürger-
schaftliche Kontakte und die Pflege zivilgesellschaftlicher Partnerschaf-
ten häufig die Beantragung von Kurzzeitvisa erforderlich machen?

Nach Aufhebung des Visumerleichterungsabkommens zwischen der Europäi-
schen Union und der Russischen Föderation hat die Europäische Kommission 
Leitlinien zur Schengen-Visa-Vergabe an russische Staatsangehörige herausge-
geben, die Deutschland umsetzt. Diese Leitlinien ermöglichen eine prioritäre 
Schengen-Visa-Vergabe für bestimmte Reisezwecke etwa Besuche von Ver-
wandten, Reisen von Dissidentinnen und Dissidenten, Vertreterinnen und Ver-
tretern der Zivilgesellschaft und unabhängigen Journalistinnen und Journalis-
ten. Zivilgesellschaftliche Partnerschaften werden dadurch nicht eingeschränkt. 
Reisen zu rein touristischen Zwecken werden dagegen nachrangig behandelt.
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24. Geht nach Kenntnis der Bundesregierung von russischen sowie belarus-
sischen Staatsangehörigen, die ein Kurzzeitvisum beantragen bzw. mit 
einem solchen nach Deutschland oder in andere Mitgliedstaaten einrei-
sen, eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder eine 
Gefährdung der internationalen Beziehungen aus, und wenn ja,

a) welche konkreten Anhaltspunkte hat sie dafür, und

b) welcher Art ist diese Gefährdung?

Die Bundesregierung prüft bei Anträgen russischer sowie belarussischer Staats-
angehöriger auf Kurzzeitvisa im Einzelfall Sicherheitsbedenken gemäß den 
Vorgaben des EU-Visakodex. Im Fall von Visumanträgen russischer Staats-
angehöriger verläuft diese Einzelfallprüfung zusätzlich unter Beachtung der 
Leitlinien der Europäischen Kommission zur einheitlichen Bearbeitung von 
Schengen-Visaanträgen russischer Staatsangehöriger durch die Visastellen aller 
Schengen-Staaten.

25. Sind der Bundesregierung Vorfälle bekannt, in denen russische oder bela-
russische Staatsangehörige, die seit Beginn des russischen Angriffs auf 
die Ukraine mit einem Kurzzeitvisum nach Deutschland eingereist sind, 
hier im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Handlungen begangen 
haben, die aus ihrer Sicht als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder Gefährdung der internationalen Beziehungen zu werten 
sind, und wenn ja, in welchem Umfang gab es solche Vorfälle, und um 
welche Vorfälle handelt es sich (bitte möglichst vollständig anführen)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

26. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob es in Estland, Lettland, Li-
tauen, Polen, Finnland oder anderen EU-Mitgliedstaaten Vorfälle gab, in 
denen russische oder belarussische Staatsangehörige, die seit Beginn des 
russischen Angriffs auf die Ukraine mit einem Kurzzeitvisum eingereist 
sind, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Handlungen begangen 
haben, die aus Sicht der Behörden der betroffenen Staaten eine Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der internationalen 
Beziehungen darstellen, und wenn ja, in welchem Umfang gab es solche 
Vorfälle, und um welche Vorfälle handelt es sich (bitte möglichst voll-
ständig ausführen)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

27. Wie viele Verstöße gegen das Verbot der öffentlichen Billigung des rus-
sischen Angriffskrieges hat es nach Kenntnis der Bundesregierung seit 
Februar 2022 gegeben (bitte möglichst nach Monaten aufgliedern), und 
in welchen Fällen waren daran russische oder belarussische Inhaber eines 
Kurzzeitvisums beteiligt?

Hat die Bundesregierung Kenntnis von ähnlichen Vorfällen der öffentli-
chen Billigung des russischen Angriffskrieges durch Inhaber eines Kurz-
zeitvisums, die sich seit Februar 2022 in anderen Staaten der Europäi-
schen Union ereignet haben, und wenn ja, welche Vorfälle, in welchen 
Ländern, und in welchem Umfang waren daran russische oder belarus-
sische Inhaber eines Kurzzeitvisums beteiligt?

Gemäß der Fallzahlenstatistik des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes – Poli-
tisch motivierte Kriminalität (KPMD-PMK) – zum Unterthemenfeld „Ukraine“ 
wurden seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine Verstöße gegen den § 140 des Strafgesetzbuches – StGB (Beloh-
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nung und Billigung von Straftaten) im niedrigen vierstelligen Bereich gemel-
det. Die Frage, wie viele der Tatverdächtigen sich auf Basis eines Kurzzeitvi-
sums in Deutschland aufhalten, lässt sich über den KPMD-PMK nicht beant-
worten, da Kurzzeitvisa nicht erfasst werden. Darüber hinaus ist die Art des 
Visums nicht zwingend in der Sachverhaltsdarstellung, die im Rahmen des 
KPMD-PMK anzufertigen ist, anzugeben. Entsprechend würde auch eine um-
fangreiche händische Auswertung der o. g. Fälle keine gesicherten Erkenntnis-
se im Sinne der Fragestellung erbringen.
Die Bundesregierung hat keine Erkenntnisse zu Vorfällen in anderen EU-Mit-
gliedstaaten.

28. Stellen nach Auffassung der Bundesregierung insbesondere russische 
Männer im wehrpflichtigen Alter, die sich durch eine Einreise in die EU 
der Einberufung zum Kriegsdienst in der russischen Armee entziehen 
wollen, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar (was 
EU-Innenkomissarin Ylva Johansson zumindest nicht ausschließen will, 
vgl. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_
5918), und falls ja, welche Anhaltspunkte und konkreten Erkenntnisse 
kann sie hierfür anführen?

Auf die Antwort zu Frage 24 wird verwiesen.

29. Welche EU-Mitgliedstaaten sind nach Kenntnis der Bundesregierung da-
zu übergegangen,

a) Visumanträge russischer und/oder belarussischer Staatsangehöriger 
grundsätzlich nicht mehr entgegenzunehmen,

b) Visumanträge solcher russischen oder belarussischen Staatsangehöri-
gen, die zu touristischen Zwecken in die Europäische Union reisen 
wollen, grundsätzlich nicht mehr entgegenzunehmen?

30. Welche EU-Mitliedstaaten sind nach Kenntnis der Bundesregierung dazu 
übergegangen, russischen bzw. belarussischen Staatsangehörigen, die 
über ein Kurzzeitvisum (ggf. eines anderen Schengen-Staates) verfügen 
und für touristische Zwecke einreisen wollen, die Einreise grundsätzlich 
zu verweigern?

Die Fragen 29 und 30 werden zusammen beantwortet.
Die jeweils aktuell geltenden, diesbezüglichen Regelungen der EU-Mitglied-
staaten sind nach Kenntnis der Bundesregierung öffentlich (zum Beispiel in
den Internetangeboten der Außenministerien und Auslandsvertretungen der 
EU‑Mitgliedstaaten) einsehbar.

31. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob es unionsrechtlich zulässig 
ist, Anträge auf Erteilung touristischer Visa russischer sowie belarussi-
scher Staatsangehöriger in den Auslandsvertretungen der EU-Mitglied-
staaten nicht entgegenzunehmen, und wenn ja, welche?

Der Bundesregierung sind die im Visakodex enthaltenen Zuständigkeitsrege-
lungen bekannt. Im Übrigen kommentiert sie die Visavergabepraxis anderer 
EU-Staaten nicht.
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32. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob es unionsrechtlich zulässig 
ist, die Einreise russischer oder belarussischer Staatsangehöriger, die 
über ein Kurzzeitvisum verfügen, allein unter Verweis darauf zu verwei-
gern, dass die Einreise von russischen bzw. belarussischen Touristen eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder für die internatio-
nalen Beziehungen darstelle, oder eine solche Verweigerung speziell ge-
genüber denjenigen russischen oder belarussischen Staatsangehörigen 
auszusprechen, die ohne Vorliegen besonderer familiärer oder humanitä-
rer Gründe allein zu Zwecken der Erholung in die EU reisen wollen, und 
ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, die Annahme, sie stellten eine Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die internationalen 
Beziehungen dar, zu widerlegen (bitte ggf. ausführen), und wenn ja, wel-
che?

Die Voraussetzungen für die Einreise von Drittstaatsangehörigen für einen ge-
planten Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten von bis zu 90 Tagen je 
Zeitraum von 180 Tagen sind in Artikel 6 des Schengener Grenzkodex geregelt. 
Die Erörterung von abstrakten Rechtsfragen ist nicht Bestandteil des parlamen-
tarischen Fragewesens.

33. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, wie die verschärften Visaver-
gaben bzw. Einreiseregeln Estlands, Litauens, Lettlands, Polens, Finn-
lands sowie ggf. weiterer EU-Staaten in der Praxis umgesetzt werden, 
und hat sie insbesondere Kenntnis davon, ob die Entscheidung über An-
träge auf Erteilung eines Kurzzeitvisums bzw. über die Einreise von In-
habern eines solchen auch gegenüber russischen und belarussischen 
Staatsangehörigen, die erklärtermaßen zu rein touristischen Zwecken wie 
Erholung, Sightseeing oder Sport einreisen wollen, stets unter Berück-
sichtigung des Gebots der Einzelfallprüfung erfolgt, und wenn ja, wel-
che?

34. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob sämtlichen russischen und 
belarussischen Staatsangehörigen, deren Einreise von den Grenzbehör-
den Estlands, Litauens, Lettlands, Polens, Finnlands sowie ggf. weiterer 
EU-Staaten infolge der Einreiseverbote bzw. Einreiseerschwernisse ge-
genüber touristischen Reisenden Gelegenheit gegeben wird, die Unter-
stellung, von ihnen gehe eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung oder die internationalen Beziehungen aus, zu widerlegen, und 
wenn ja, welche?

Die Fragen 33 und 34 werden zusammen beantwortet.
Auf die Antworten zu den Fragen 29, 30 und 31 wird verwiesen.

35. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob es für russische Männer im 
einberufungsfähigen Alter Relevanz hat, zur Vermeidung einer Einberu-
fung zum Kriegsdienst ein Kurzzeitvisum für die EU zu beantragen bzw. 
mit einem vorhandenen Kurzzeitvisum in die EU einzureisen (bitte ggf. 
ausführen), und hat sie Kenntnis davon, ob zu befürchten ist, dass die 
grundsätzliche Eireiseverweigerung der an Russland grenzenden EU-
Staaten insofern der russischen Kriegführung in die Hände spielt, weil 
Kriegsdienstverweigerern die Ausreise erschwert wird, und wenn ja, 
welche?

Es liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung 
vor. Hinsichtlich der Visaerteilungspraxis und Einreisebestimmungen der an die 
Russische Föderation grenzenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird 
auf die Antworten zu den Fragen 29 und 30 verwiesen.
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36. In welchem Umfang wurde nach Kenntnis der Bundesregierung in der 
Vergangenheit die Einreise russischer oder belarussischer Staatsangehöri-
ger, die im Besitz eines von anderen Staaten ausgestellten Kurzzeit-
visums waren, von den Grenzbehörden anderer Schengen-Staaten abge-
lehnt (bitte, soweit möglich, nach den jeweiligen Schengen-Staaten auf-
schlüsseln)?

Auf die Antworten zu den Fragen 29 und 30 wird verwiesen.
Hinsichtlich statistischer Angaben zur Einreiseverweigerung russischer und be-
larussischer Staatsangehöriger an den Außengrenzen wird auf die durch Euro-
stat allgemein über die Webseite (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/vie
w/MIGR_EIRFS/default/table?lang=de&category=migr.migr_man.migr_eil) 
zur Verfügung gestellten Angaben verwiesen. Darüberhinausgehende Angaben 
im Sinne der Fragestellung liegen der Bundesregierung nicht vor.

37. Hat die Bundesregierung geplant bzw. plant sie, ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen andere EU-Staaten wegen möglicher unionsrechtswidri-
ger Handlungen im Zusammenhang mit der Visavergabepraxis bzw. Ein-
reisepraxis gegenüber russischen oder belarussischen Staatsangehörigen 
einzuleiten, und wenn ja, gegen welche, und wenn nein, warum nicht?

Die Bundesregierung hat keine eigenen Erkenntnisse zu unionsrechtswidrigen 
Handlungen im Sinne der Fragestellung. Die Überwachung der Umsetzung, 
Anwendung und Einhaltung des Unionsrechts ist darüber hinaus eine der zen-
tralen Aufgaben der Europäischen Kommission. Daher stand und steht auch 
nicht im Raum, dass die Bundesrepublik Deutschland Schritte im Sinne von 
Artikel 259 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union – 
AEUV unternimmt.
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Anlage 2 zu Frage 15 

KA 20/4857 

Staatsangehörigkeit Kalenderjahr Kurzzeitvisa bearbeitet 

BLR 2019 32.022 

BLR 2020 4.764 

BLR 2021 5.866 

BLR 2022 26.746 

RUS 2019 299.922 

RUS 2020 24.120 

RUS 2021 28.735 

RUS 2022 48.316 
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